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Amtsblatt 
für den Kreis Soest   

 

8. Jahrgang Soest, 29.09.2017 Nummer 17 
    

Öffentliche Bekanntmachung 

Antrag der Firma Schotterwerk Westereiden GmbH & Co. KG, Erwitter Straße 30, 59609 Anröchte, auf 
Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz für die Entnahme und Wiedereinleitung von Grundwasser, 
Niederschlagswassereinleitung und sonstige Benutzungen im Zusammenhang mit dem neuen Ge-
steinsabbaufeld „Heringholz“ (Steinbruch) in 59609 Anröchte, Gemarkung Berge, Flur 5, Flurstück 159 
und 160. Hier: Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Die Schotterwerk Westereiden GmbH & Co. KG beantragte bei mir die Erlaubnis gemäß § 8 Wasserhaushalts-
gesetz für die Entnahme und Wiedereinleitung von Grundwasser, Niederschlagswassereinleitung und sonstige 
Benutzungen im Zusammenhang mit dem neuen Gesteinsabbaufeld „Heringholz“ (Steinbruch) in 59609 Anröch-
te, Gemarkung Berge, Flur 5, Flurstück 159 und 160. 

Für die Maßnahme ist nach Nr. 13.3.2 in Anlage 1 zum UVPG in der zurzeit geltenden Fassung eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. Ich stelle fest, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichti-
gen wären. Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Soest, 29. September 2017  

KREIS SOEST – DIE LANDRÄTIN 

Untere Wasserbehörde 

i.A., gez. Markus Mihatsch 

_________________________________________________________________________________________ 

Öffentliche Bekanntmachung 

Antrag der Gemeinde Ense, Am Spring 4, 59469 Ense, auf Plangenehmigung nach § 68 Wasserhaus-
haltsgesetz für die naturnahe Umgestaltung des Bremer Baches von ca. Gewässerkilometer 2,8 bis zur 
Mündung in die Ruhr 

hier: Bekanntgabe des Ergebnisses der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Die Gemeinde Ense beantragte bei mir die Genehmigung gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz zur naturnahen 
Umgestaltung des Bremer Baches von Gewässerkilometer 2,8 bis zur Mündung in die Ruhr, Gemar-
kung/Flur/Flurstück: Hünningen /2/ 106, 107 und /1/ 404, 405, Waltringen /2/ 98, Bremen /4/ 88, 89, 90 und /5/ 
71, 174, 328, 331, 332, 366, 367, 471, 473 und benachbarte Flurstücke. 

Für die Maßnahme ist nach Nr. 13.18.2 in Anlage 1 zum UVPG in der zurzeit geltenden Fassung eine standort-
bezogene Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. Ich stelle fest, dass das Vorhaben keine erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären.  

http://www.kreis-soest.de/politik_verwaltung/verwaltung/bekanntmachungen/amtsblatt/amtsblatt.php
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Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Soest, 25. September 2017  

KREIS SOEST – DIE LANDRÄTIN 

Untere Wasserbehörde 

i.A., gez. Markus Mihatsch 

_________________________________________________________________________________________ 

Öffentliche Bekanntmachung 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut der Bienen 

Aufgrund des § 24 des Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) vom 22. Mai 2013 (BGBI. I S. 1324), zuletzt geändert 
am 03.12.2015 (BGBI. I S. 2178), in Verbindung mit §§ 4, 5b, 8, 10 und 11 der Bienenseuchen-Verordnung 
(BienSeuchV) vom 03.11.2004 (BGBI. I S. 2738), zuletzt geändert am 17.04.2014 (BGBI. I S. 388) - jeweils in 
den zurzeit geltenden Fassungen - werden nachstehende Maßnahmen bekannt gegeben und verfügt: 

In der Stadt Erwitte ist am 28.09.2017 die Amerikanische Faulbrut der Bienen amtlich festgestellt worden. 

Um den Seuchenbestand wird gemäß § 10 Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV)  ein Sperrbezirk festge-
legt. Der Sperrbezirk ist aus der folgenden Karte ersichtlich:  

 
Breienweg (Schmerlecke) bis Aahweg, Aahweg bis K49, K49 in östlicher Richtung bis Hahnebrink, Hahnebrink 
bis Soester Straße, Höhe Soester Straße dem Feldweg 435 Meter in südlicher Richtung, 145 Meter in östlicher 
Richtung, 495 Meter in südlicher Richtung und 300 Meter in östlicher Richtung folgend bis Im Brok (Völlinghau-
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sen), Im Brok bis Holtkamp, Holtkamp bis Höhe Im Kornkamp, Feldweg Höhe Im Kornkamp 705 Meter in süd-
westlicher Richtung, 430 Meter in südlicher Richtung, 425 Meter in westlicher Richtung und 120 Meter in südli-
cher Richtung folgend bis A44, A44 in westlicher Richtung bis L808, L808 in nordwestlicher Richtung bis An-
röchter Straße, Anröchter Straße bis Breienweg (Schmerlecke) 

Gemäß § 11 Absatz 1 und 2 Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV) gilt für den Sperrbezirk folgendes: 

1. Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperrbezirk sind unverzüglich auf Amerikanische Faulbrut 
amtstierärztlich zu untersuchen; diese Untersuchung ist frühestens zwei, spätestens neun Monate nach 
der Tötung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten Bienenvölker des verseuchten Bienenstan-
des zu wiederholen. 

2. Bewegliche Bienenstände dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden. 

3. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervor-
räte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften dürfen nicht aus den Bienenständen entfernt wer-
den. 

4. Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperrbezirk verbracht werden. 

 Die Vorschriften nach Nr. 1 - 4 findet keine Anwendung auf 

a. Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle, wenn sie an wachsverarbeitende Betriebe, die über die 
erforderliche Einrichtung zum Entseuchen des Wachses verfügen, unter der Kennzeichnung „Seu-
chenwachs" abgegeben werden, 

b. Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist. 

Gemäß § 8 Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV) unterliegen Bienenstände nach Maßgabe folgender Vor-
schriften der Sperre: 

1. Der Bienenstand darf nur von dem Besitzer, seinem Vertreter, den mit der Beaufsichtigung, Wartung 
und Pflege der Bienenvölker betrauten Personen, von Tierärzten und von Personen im amtlichen Auf-
trag betreten werden. 

2. Bienenvölker, lebende Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bie-
nenwohnungen und benutzte Gerätschaften, die sich in dem Bienenstand oder außerhalb des Bienen-
standes auf dem Grundstück befinden, dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden; tote Bienen 
dürfen nur zur unschädlichen Beseitigung nach Anweisung des beamteten Tierarztes entfernt werden. 

3. Bienenvölker und Bienen dürfen nicht in den Bienenstand verbracht werden. 

4. Waben, Wabenteile verseuchter oder verdächtiger Bienenvölker sowie Futtervorräte aus Bienenwoh-
nungen verseuchter oder verdächtiger Bienenvölker dürfen nicht, lebende Bienen nur nach Durchfüh-
rung eines Kunstschwarmverfahrens in unverseuchte Bienenwohnungen des Bienenstandes verbracht 
werden. 

5. In dem Bienenstand gewonnener Honig darf an Bienen nicht verfüttert werden. 

6. Aus Bienenwohnungen entfernte Waben, Wabenteile und Wabenabfälle sowie Behältnisse, die Honig 
enthalten und Gerätschaften, denen Honig anhaftet, müssen so aufbewahrt werden, dass sie Bienen 
nicht zugänglich sind. 

7. Tote Bienen und tote Bienenbrut sowie die übrige Bienenbrut des seuchenkranken Bienenvolkes, ferner 
Abfälle aus Bienenwohnungen sind nach näherer Anweisung des beamteten Tierarztes unschädlich zu 
beseitigen. 

8. Die Bienenstände und Bienenwohnungen, außer solchen aus Stroh, sowie Gerätschaften sind nach 
näherer Anweisung des beamteten Tierarztes und unter amtlicher Überwachung zu reinigen und zu 
entseuchen; Bienenwohnungen aus Stroh sind zu verbrennen. 

9. Waben, Wabenteile und Wabenabfälle aus verseuchten Bienenwohnungen, Vorratswaben, Wachs und, 
soweit aus Gründen der Seuchenbekämpfung erforderlich, auch Futtervorräte sind nach näherer An-
weisung des beamteten Tierarztes zu entseuchen oder unschädlich zu beseitigen. 

 Die Vorschriften nach Nr. 1 - 9 findet keine Anwendung auf  

a. Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle, wenn sie an wachsverarbeitende Betriebe, die über die 
erforderliche Einrichtung zur Entseuchung des Wachses verfügen, unter der Kennzeichnung "Seu-
chenwachs" abgegeben werden, und 
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b. Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist. 

Gemäß § 4 Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV) sind die Besitzer von Bienenvölkern und Bienenständen 
im Sperrbezirk oder ihre Vertreter verpflichtet, zur Durchführung von Untersuchungen oder Behandlungen der 
Bienenvölker und Bienenstände die erforderliche Hilfe zu leisten. 

Gemäß § 5b Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV) sind die Bienenvölker im Sperrbezirk unverzüglich 
durch deren Besitzer unter Angabe des genauen Standortes der Bienenstände dem Veterinärdienst des Kreises 
Soest, Boleweg 110-112, 59494 Soest (Tel. 02921 30-2195), anzuzeigen. 

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 32 Abs. 2 des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit § 26 der Bie-
nenseuchen-Verordnung (BienSeuchV) als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße geahndet. 

Die sofortige Vollziehung der Maßnahme wird im öffentlichen Interesse angeordnet. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Begründung 

Ist die Amerikanische Faulbrut der Bienen bei einem Bienenvolk amtlich festgestellt, so legt die zuständige Be-
hörde (in diesem Fall also die Kreisverwaltung Soest) gemäß § 10 Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV)  
den Sperrbezirk um den betroffenen Bestand mit einem Radius vom mindestens einem Kilometer als Sperrge-
biet fest.  

Bei der jeweiligen Gebietsfestlegung sind die Strukturen des Handels und der örtlichen Gegebenheiten, natürli-
che Grenzen, epidemiologische Erkenntnisse, ökologische Gegebenheiten, Überwachungsmöglichkeiten sowie 
vorhandene Schlachtstätten und Verarbeitungsbetriebe für Material der Kategorie 1 und 2 im Sinne der Verord-
nung (EG) Nr. 1069/2009* zu berücksichtigen. 

Bei der Amerikanische Faulbrut handelt es sich um eine ansteckende und anzeigepflichtige bakterielle Erkran-
kung der Bienen, die schnell epidemische Ausmaße annehmen und damit Tierverluste zur Folge haben kann.  

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG* kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit des 
Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden. Von 
dieser Möglichkeit habe ich Gebrauch gemacht, damit die Wirksamkeit des eingerichteten Sperrbezirks und der 
damit verbundenen Anordnungen sowie die rechtlichen Folgen unverzüglich eintreten können und zwar zum 
Schutz vor einer Weiterverbreitung der Amerikanische Faulbrut.  

Die Maßnahmen insgesamt wurden unter Berücksichtigung des mir eingeräumten Ermessens sowie des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften getroffen. Andere – ggf. mildere – 
Möglichkeiten, die Tierseuche schnell und wirksam einzudämmen, sind für mich nicht ersichtlich. 

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO* in Verbindung mit § 37 TierGesG* wurde die sofortige Vollziehung 
der Maßnahme zur Festlegung und Einrichtung eines Sperrbezirks angeordnet. Ein Widerspruch oder eine Kla-
ge gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. Ein besonderes öffentli-
ches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Ausbreitung der Amerikanischen Faulbrut unter anderem die 
Gefahr von gesundheitlichen Folgen erheblich wäre und deshalb sofort zu unterbinden war.  

Aus Gründen einer effektiven Tierseuchenbekämpfung ist es unbedingt erforderlich, dass schnellstmöglich die 
angeordneten Verbringungsverbote als Folge der Einrichtung dieses Sperrbezirks in Kraft treten. Käme es hier-
bei zu einer zeitlichen Verzögerung, würde  dies unter Umständen die Verbreitung der Amerikanischen Faulbrut 
begünstigen bzw. eine bereits stattgefundene Verschleppung erst verspätet erkennen lassen. Hierbei entstün-
den allen Haltern von empfänglichen Tierarten wirtschaftliche Schäden. 

Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert - wie in diesem Fall - ein Zurückstehen der Individualinteressen etwai-
ger Bienenhalter am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsmittels. Das öffentli-
che Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seu-
che überwiegt. 

Rechtsgrundlagen 

 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 

 Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV)  

 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
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 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des  Europäischen  Parlaments  und  des Rates vom 21. Oktober 2009 
mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (Ver-
ordnung(EG)Nr. 1069/2009) 
in der jeweils geltenden Fassung. 

Ihre Rechte 

Sie können gegen diese Allgemeinverfügung Widerspruch erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 

Sie müssen Ihren Widerspruch 

• innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid bekannt gegeben wurde, 

• schriftlich oder mündlich zur Niederschrift, 

• bei der Landrätin des Kreises Soest, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest, 

erheben. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Ihr Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet: Sie müssen meiner Forderung zunächst auch 
dann nachkommen, wenn Sie Widerspruch erheben.  

Ich kann die sofortige Vollziehung dieser Verfügung auf Ihren Antrag aussetzen. 

Das Verwaltungsgericht in Arnsberg kann die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs auf Ihren Antrag wie-
derherstellen. Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht in 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, zu stellen. Diesem 
sollen zwei Abschriften des Schriftsatzes beigefügt werden. Der Antrag kann aber auch bei der Geschäftsstelle 
des Verwaltungsgerichts in Arnsberg zu Protokoll gegeben werden. 

Bitte beachten Sie, dass Sie den Widerspruch nicht per E-Mail erheben können. 

Soest, 29. September 2017 

KREIS SOEST – DIE LANDRÄTIN 

gez. Eva Irrgang 

 

Hinweise für den Sperrbezirk 

Die angeordneten Schutzmaßregeln werden gemäß § 12 Bienenseuchen-Verordnung (BienSeuchV) aufgeho-
ben, wenn die Amerikanische Faulbrut erloschen ist. Die Amerikanische Faulbrut im Bienenstand gilt als erlo-
schen, wenn  

1. alle Bienenvölker des verseuchten Bienenstandes verendet oder getötet und unschädlich beseitigt wor-
den sind oder 

2. die an der Seuche erkrankten Bienenvölker des verseuchten Bienenstandes 

a) verendet oder getötet und unschädlich beseitigt oder 

b) behandelt worden sind und 

c) die Untersuchung nach § 9 Abs. 2 (frühestens 2 Monate nach der Tötung oder Behandlung) ei-
nen negativen Befund ergeben hat  

und 

3. die Entseuchung unter amtlicher Überwachung durchgeführt und vom beamteten Tierarzt abgenommen 
worden ist. 

Die Allgemeinverfügung kann auf der Internetseite der Kreisverwaltung Soest unter dem Link www.kreis-
soest.de abgerufen werden. 

_________________________________________________________________________________________ 
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Öffentliche Bekanntmachung 

des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 24. September 2017 im Wahlkreis 146 
Soest  

Das vom Kreiswahlausschuss in der Sitzung am 28. September 2017 festgestellte Bundestagswahl-
ergebnis für den Wahlkreis 146 Soest und den Namen des gewählten Wahlkreisabgeordneten gebe 
ich hiermit gemäß § 79 Abs. 1 der Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. April 2002 (BGBl. I S. 1376); zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. März. 2017 
(BGBl. I S. 585) öffentlich bekannt:  

 

Wahl des Wahlkreisabgeordneten 
Wahlberechtigte: 232.301 Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Wähler: 174.364 Thies, Hans-Jürgen CDU 73.595 Stimmen 42,67 % 
ungültige Erststimmen: 1.872 Hellmich, Wolfgang SPD 50.458 Stimmen  29,25 % 
gültige Erststimmen: 172.492 Miah, Shahabuddin GRÜNE 9.459 Stimmen  5,48 % 
  Helle, Robert DIE LINKE 9.756 Stimmen  5,66 % 
  Griewel, Fabian FDP 13.681 Stimmen  7,93 % 
  Elsner von Gronow, 
  Gerhard Helmuth Berenga AfD 15.311 Stimmen  8,88 % 
  Meier, Jonathan Einzelbewerber 232 Stimmen  0,13 % 
 
Der Wahlbewerber  

Hans-Jürgen Thies, Diestedder Str. 89, 59510 Lippetal 

hat die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 146 Soest gewählt. 
 
 

Wahl der Landesliste (Partei) 
ungültige Zweitstimmen: 1.290 
gültige Zweitstimmen: 173.074 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
  1. Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU 62.764 Stimmen 36,26 % 
  2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 43.184 Stimmen 24,95 % 
  3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE 10.723 Stimmen 6,20 % 
  4. DIE LINKE DIE LINKE 11.702 Stimmen 6,76 % 
  5. Freie Demokratische Partei FDP 23.296 Stimmen 13,46 % 
  6. Alternative für Deutschland AfD 16.165 Stimmen 9,34 % 
  7. Piratenpartei Deutschlands PIRATEN 634 Stimmen 0,37 % 
  8. Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD 310 Stimmen 0,18 % 
  9. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elternförderung 
  und basisdemokratische Initiative Die PARTEI 1.183 Stimmen 0,68 % 
10. FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER 387 Stimmen 0,22 % 
11. Volksabstimmung Volksabstimmung 159 Stimmen 0,09 % 
12. Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP 149 Stimmen 0,09 % 
13. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD 40 Stimmen 0,02 % 
14.  Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale SGP 11 Stimmen 0,01 % 
15.  Allianz Deutscher Demokraten Allianz Deutscher  
   Demokraten 184 Stimmen 0,11 % 
16.  Bündnis Grundeinkommen  
 – Die Grundeinkommenspartei BGE 168 Stimmen 0,10 % 
17.  Demokratie in Bewegung DiB 183 Stimmen 0,11 % 
18.  Deutsch Kommunistische Partei DKP 28 Stimmen 0,02 % 
19.  Deutsche Mitte – Politik geht anders… DM 168 Stimmen 0,10 % 
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20. Partei der Humanisten Die Humanisten  78 Stimmen 0,05 % 
21. Partei für Gesundheitsforschung Gesundheitsforschung  176 Stimmen 0,10 % 
22. Partei Mensch Umwelt Tierschutz  Tierschutzpartei 1.207 Stimmen 0,70 % 
23. V-Partei³– Partei für Veränderung, Vegetarier  V-Partei³ 175 Stimmen 0,10 % 
 und Veganer   
 
Soest, 28. September 2017 

KREIS SOEST – DIE LANDRÄTIN 

gez. Eva Irrgang 

Kreiswahlleiterin 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


